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                                         Textbausteine für Ausschreibung bzw. Teilnahmebedingungen


Ausschreibung bzw. Teilnahmebedingung

Zur Unterstützung aller Veranstalter:innen bzw. Ausrichter:innen, die zur Umsetzung des Anti-Doping Bundesgesetz 2021 verpflichtet sind, stellt die NADA Austria folgenden Standardformulierung für die Ausschreibungen bzw. Teilnahmebedingungen zur Verfügung:
Mit der Teilnahme verpflichtet sich der:die Sportler:in zur Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen des Anti-Doping Bundesgesetzes 2021 sowie der diesbezüglichen Vorschriften des zuständigen nationalen und internationalen Sportfachverbandes (insb. Statuten, Sportordnung, Wettkampfordnung). Als Sportler:in gelten Personen, die Mitglieder oder Lizenznehmer:in einer Sportorganisation oder einer ihr zugehörigen Organisation sind oder es zum Zeitpunkt eines potenziellen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen waren, oder die an Wettkämpfen, die von einer Sportorganisation oder von einer ihr zugehörigen Organisation veranstaltet oder aus Bundes-Sportförderungsmitteln gefördert werden, teilnehmen. 
[Der:Die Veranstalter:in / Ausrichter:in] lehnt Doping strikt ab. Als Teilnehmer:in versichern Sie, dass Sie keinerlei verbotene Substanzen oder verbotene Methoden zu Dopingzwecken zu sich genommen bzw. angewendet haben oder nehmen bzw. anwenden werden. Informationen, ob ein Medikament oder eine Behandlungsmethode verboten ist, finden Sie hier: www.nada.at/medikamentenabfrage Dieses Service der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA Austria) steht auch als „MedApp“ für Android und IOS kostenlos zur Verfügung.

Sollte für den:die teilnehmende:n Sportler:in die Einnahme verbotenen Substanzen oder die Anwendung verbotener Methoden nach ärztlicher oder zahnärztlicher Diagnose erforderlich sein, müssen Sportler:innen im Testpool bereits vorab eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen. Auch allen anderen Sportler:innen wird dringend empfohlen, alle ärztlichen Atteste sowie Befunde für eine etwaige retroaktive medizinische Ausnahmegenehmigung sicher zu verwahren, damit diese zeitnah nach Aufforderung an die NADA Austria geschickt werden können. 
Bitte beachten Sie, dass es für die Erteilung einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreicht, dass der:die behandelnde Mediziner:in der Meinung ist, dass die Behandlung sinnvoll ist. Verbotene Substanzen oder Methoden dürfen nur dann zum Einsatz kommen, wenn die Behandlung medizinisch notwendif ist und es keine geeignete erlaubte therapeutische Alternative gibt. Zudem gibt es etwa in Bezug auf Hormone (Testosteron) besonders strikte Vorgaben, nach denen zunächst alle anderen Ursachen für einen vorliegenden Hormonmangel (z.B. Über- oder Gewicht, mangelhafte Ernährung, dauerhafter Stress, Übertraining, etc.) nachweislich ausgeschlossen werden müssen. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: www.nada.at/medizin/krankheit-oder-verletzung
Im Sport kann es zu heiklen Situationen kommen – so können Sportler:innen oder ihr Umfeld beispielsweise bewusst oder unbewusst von Doping betroffen sein. Um eine Orientierung und Hilfestellung zu bieten, gibt es das Service „Wie melde ich Doping?“: www.nada.at/hinweise Die Plattform “Doping Hinweis geben“ (hinweise.nada.at) bietet die Möglichkeit, Hinweise – auch anonym – auf sicherem und vertraulichem Wege zu melden.
Umfassende Informationen zu den Anti-Doping Regelungen sowie zahlreiche kostenlose praktische Tools und Hilfestellungen finden Sie auf der eLearning-Plattform der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA Austria): aktiv.nada.at 

� [Anm. hier kann auch der sportartspezifische Link eingefügt werden, z.B. � HYPERLINK "https://aktiv.nada.at/totara/catalog/index.php?catalog_fts=Leichtathletik" �https://aktiv.nada.at/totara/catalog/index.php?catalog_fts=Leichtathletik�]





